
Ministeriums des Innern, die sich mit Fragen der inne
ren und öffentlichen Ordnung und Sicherheit beschäf
tigt, im Kreis Ilmenau eine breite Auswertung der 
Feststellungen auf dem Gebiet des Handels vorgenom
men. Unter verantwortlicher Leitung der Ständigen 
Kommission für Handel und Versorgung des Bezirks
tages, unter Einbeziehung der gleichen Ständigen Kom
mission des Kreistages, der Räte des Bezirks und Krei
ses u. a. wurde am 1. Dezember 1959 eine Handels
tagung durchgeführt. Unter dem Thema: „Die Lösung 
der Handelsaufgaben im Sieben jahrplan erfordern 
einen konsequenten Schutz des sozialistischen Eigen
tums, die Senkung der Handelsverluste und die Ver
hinderung von Verbrechen“ hielt der stellvertretende 
Vorsitzende des Rates des Bezirks Suhl das einleitende 
Referat. Auch der Kreisstaatsanwalt legte seine Erfah
rungen und Feststellungen hinsichtlich der Lösung der 
Aufgaben des sozialistischen Handels und der Bekämp
fung von Verlusten im sozialistischen Handel dar. 
Neben Funktionären des Handels waren vor allem Ver
kaufskräfte, Mitglieder sozialistischer Brigaden und 
Gemeinschaften, Mitglieder von HO-Beiräten und Ver
kaufsstellenausschüssen, Vertreter der Arbeiterkon
trolle sowie Abschnittsbevollmächtigte der Volks
polizei und Schöffen anwesend, die sich rege an der 
Diskussion beteiligten.

Im Mittelpunkt der Diskussionsbeiträge der Mitglie
der der sozialistischen Brigaden stand das Problem der 
kollektiven Verantwortung. So konnte beispielsweise 
ein Verkaufsstellenleiter berichten, daß seit der Über
nahme der kollektiven Verantwortung und Haftung für 
das den Mitarbeitern der Brigade in der Verkaufsstelle 
anvertraute sozialistische Vermögen die Inventuren 
keine Verluste auswiesen. Er wies nach, daß Minus
differenzen keine Gesetzmäßigkeiten sind.

Ferner wurde durch einen Staatsanwalt von der Be
zirksstaatsanwaltschaft Suhl herausgestellt, daß die 
kollektive Verantwortung eine gegenseitige Kontrolle 
einschließt. Dazu gehört, daß die Mitglieder der sozia
listischen Brigade auch den Verkaufsstellenleiter hin
sichtlich der Wareneingänge, Abrechnungen usw. kon
trollieren, weil schließlich das Kollektiv nicht für Feh
ler einzelner bzw. der Verwaltung materiell verant
wortlich sein kann.

Die Mitarbeiterin eines Verkaufsstellenausschusses 
legte dar, daß sie aus einem Strafverfahren gegen einen 
Verkaufsstellenleiter die Schlußfolgerung gezogen habe, 
noch kämpferischer an die Lösung ihrer Aufgaben zu

gehen. Zuweilen seien die Mitglieder des Ausschusses 
hinterrücks als Schnüffler bezeichnet worden, was sie 
in ihrer Arbeit hemmte. Sie schlug vor, die Mitglieder 
des Verkaufsstellenausschusses künftig auch in Blitz
inventuren einzubeziehen. Außerdem empfahl sie, die 
Zusammensetzung der Konfliktkommissionen zu ver
ändern, weil die Behandlung der Streitfälle starke libe- 
ralistische Tendenzen zeige, was dadurch bedingt sei, 
daß ihr fast ausschließlich Verkaufsstellenleiter ange
hören.

In der Tagung wurden zu einer im Entwurf vorbe
reiteten Arbeitsentschließung der Handelstagung viele 
Hinweise gegeben und die Entschließung als Arbeits
programm der sozialistischen Groß- und Einzelhandels
betriebe angenommen. In ihr sind nicht wenige Punkte 
festgelegt, deren Kenntnis und Verwertung auch für die 
Arbeit der Justizorgane auf dem Gebiete des Handels 
erforderlich ist, so z. B. Notwendigkeit der staatlichen, 
gewerkschaftlichen und betrieblichen Förderung der 
sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemeinschaften 
durch allseitige Aufklärungsarbeit, besonders über 
Fragen der kollektiven Verantwortlichkeit; die Ge
winnung vorbildlicher Verkaufsstellenleiter und Leiter 
sozialistischer Brigaden zur zeitweisen Tätigkeit in Ob
jekten, die Mängel in der Arbeit und Verluste auf
weisen; die Aufnahme der Fragen der Sicherheit und 
Ordnung, des Schutzes des sozialistischen Eigentums, 
der Verhinderung von Handelsverlusten in die Lehr
programme, Schulungen, Lektionen, Facharbeiterprü
fungen usw.; die breite Einbeziehung der Werktätigen 
in die verschiedenen Formen der Massenkontrolle; die 
regelmäßige Analyse von Handelsverlusten der jeweili
gen Objekte; die breite Beteiligung aller Mitarbeiter 
an Verfahren vor den Strafgerichten, den Arbeits
gerichten und den Konfliktkommissionen zur Durch
setzung der gesellschaftlichen Erziehung; die Zusam
menarbeit zwischen den Abschnittsbevollmächtigten, den 
Schöffenkollektiven und den staatlichen Kontrollorga
nen; die Verbesserung der innerbetrieblichen Organi
sation, des Belegwesens und der Arbeitsweise der 
Kontrollgruppen durch Einbeziehung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter; die Bildung von Sicherheitsaktivs, die sich 
u. a. mit Waren Verlusten, Warenverderb usw. befassen.

Diese Tagung ist der Ausgangspunkt für die Weiter
entwicklung der Handelsorgane des Kreises Ilmenau. 
Die Verwirklichung ihrer Beschlüsse wird zur Erfül
lung der vom sozialistischen Handel im Siebenjahrplan 
zu lösenden Aufgaben beitragen.

Die LPG als Drittschuldner
Von HEINZ GOLD, Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR

I
Mit der ersten DurchführungsVO zum Gesetz über 

die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
vom 27. November 1959 (GBl. I S. 905), die am 1. Januar 
1960 in Kraft getreten ist, sind zum Schutz der LPG 
und ihrer Mitglieder bei der Zwangsvollstreckung 
weitere Einzelheiten gesetzlich festgelegt worden.

Im Zwangsvollstreckungsrecht wird, durch die ge
sicherte wirtschaftliche Lage unserer Bürger in der DDR 
bedingt, überwiegend von der Forderungspfändung 
Gebrauch gemacht. Es kommt daher in der Praxis auch 
vor, daß eine LPG als Drittschuldner in das Rechts
verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner mit ein
bezogen wird. Dies sind die Fälle, in denen der Gläubi
ger wegen einer ihm zustehenden Geldforderung — in 
der Regel sind es Unterhaltsforderungen — in die Geld
forderung eines LPG-Mitglieds gegen die LPG aus An
sprüchen auf Grund geleisteter Arbeitseinheiten oder 
aus Bodenanteilen bei der LPG als Drittschuldner 
vollstrecken will. Es war daher notwendig, daß zur 
Stellung des Drittschuldners in der DurchführungsVO 
zum LPG-Gesetz neben den allgemein gültigen Bestim
mungen der Zwangsvollstreckung eine gesetzliche 
Regelung geschaffen worden ist.

Der Schutz der LPG und ihrer Mitglieder erfordert 
es, daß nicht nur das Zwangsvollstreckungsverfahren 
selbst nach den gesetzlichen Bestimmungen 
streng parteilich durchgeführt wird. In erster Linie

kommt es darauf an, daß die Justizorgane einschließ
lich der Staatsanwaltschaft erzieherisch auf die LPG 
und ihre Mitglieder einwirken und ihnen Aufklärung 
über die Ursachen, die zum Zwangsvollstreckungsver
fahren geführt haben, geben, damit derartige Maß
nahmen, die mit Kosten und Zeitaufwand für die LPG 
und ihre Mitglieder verbunden sind, vermieden werden 
können. Ferner ist es wichtig, daß die LPG über alle 
ihr als Drittschuldner auferlegten Rechte und Pflichten 
Kenntnis hat, da Unkenntnis hier schnell dazu führen 
kann, daß der LPG finanzielle Nachteile entstehen. 
Hinzu kommt aber noch, daß die mit dem Rechtsinstitut 
des Drittschuldners verbundene Rechtsproblematik 
nicht einfach ist und in der Rechtsprechung und juristi
schen Literatur nicht nur unklare, sondern auch rechts
irrige Auffassungen zu diesem gesamten Rechtsproblem 
vertreten werden.

II
Es soll nunmehr auf einige Fragen eingegangen wer

den, die für die praktische Arbeit bei der Pfändung und 
Überweisung der Geldforderung eines LPG-Mitglieds 
gern. § 19 Abs. 2 DurchführungsVO zu beachten sind.

Der Antrag des Gläubigers auf Erlaß eines Pfän- 
dungs- und Überweisungsbeschlusses ist schriftlich 
beim Kreisgericht einzureichen oder mündlich zu Proto
koll der Geschäftsstelle zu erklären. Der Antrag muß, 
um eine genaue Nachprüfung durch den Sekretär des 
Kreisgerichts zu ermöglichen und späteren Streitig-
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